
 
 
 

  

   

 

Am Ziegelbrunn 37, 97437 Haßfurt 
Tel. 09521/9554-0  Fax. 09521/9554-29 
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Übersicht über die wichtigsten Steuerbeträge für Gewerbetreibende 
 

2021 
 

Einkommensteuer   
   
Geschenke pro Kunde im Jahr abzugsfähiger Betrag  
Aufzeichnungspflicht (Empfänger und Anlass auch bei Wein) 
Unternehmer mit Vorsteuerabzug 
Unternehmer ohne Vorsteuerabzug 
 
Streuwerbeartikel (z.B. Kugelschreiber) 
Unternehmer mit Vorsteuerabzug 
Unternehmer ohne Vorsteuerabzug 

  
 

netto bis zu 35,00 € 
brutto bis zu 35,00 € 

 
 

netto bis zu 10,00 € 
brutto bis zu 10,00 € 

   
Bewirtungskosten – von Kunden und Geschäftspartnern 
Bewirtungskosten – von Mitarbeitern 

 70,00 % 
100,00 % 

   
   
Pauschbetrag Mehraufwendungen für Verpflegung 
mehr als 8 Std. bei Dienstreisen im Inland und 
für den An- und Abreisetag bei mehrtägiger Dienstreise  
 

 14,00 € 

Pauschbetrag Mehraufwendungen für Verpflegung 
mind. 24 Std. bei Dienstreisen im Inland (mehrtägig) 

 28,00 € 

   
Reisekosten – pro dienstlich gefahrenen Km mit Privat-Pkw 
 

 0,30 € 

   
Wirtschaftsgüter Sammelposten Poolabschreibung: 5 Jahre.           250,00 € bis 1.000,00 € 
   
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) z. B. Schreibtisch-
stuhl oder Bohrmaschinen werden sofort abgeschrieben, auch 
bei Einkünften aus Vermietung, nichtselbständiger Arbeit, etc.  

 netto bis 800,00 € 

   
Freibetrag Sachbezug an Mitarbeiter im Monat 
(z. B. Tankgutschein, Gutschein Discounter) 

 max. brutto 44,00 € 

   
Aufmerksamkeiten – Geschenke an Mitarbeiter aus besonde-
rem Anlass, mehrmals anwendbar, Betrag brutto  
(z. B. Gutschein oder Geschenk zum Geburtstag, Hochzeit, Ge-
burt, etc.) 

 max. brutto 60,00 € 

   
Minijobber (max. 10,75 Std./Woche) Mindestlohn 9,50 €  
                                                        ab 01.07.2021 9,60 € 
Pauschale Beiträge insges. 30 % an Knappschaft 

 bis 450,00 € 

   
Einkommensgrenze Familienversicherung (Monat) 
(Vermietung, Kapitaleinkünfte, selbstständige Tätigkeit) 
Bei Minijobbern                                                                                                                                                                                                                         

 bis 470,00 € 
 

bis 450,00 € 
   
Betriebsveranstaltungen – pro Mitarbeiter max. 2 mal im Jahr 
(beinhaltet auch Saalmiete, Musik etc.), wird der Freibetrag 
überschritten, dann stpfl. Arb.lohn oder Pauschalversteuerung   

 max. brutto 110,00 €  

   
Sozialversicherungsbeitragssätze 
Krankenvers. 14,6 % plus individueller Zusatzbeitrag  
Pflegevers.     3,05 % plus 0,25 % Zuschlag für Kinderlose 
Rentenvers.   18,6 % 
Arbeitslosenvers. 2,4 %  
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Trinkgelder sind lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, 
wenn der Kunde das Geld direkt an die Mitarbeiter gibt. 

  

   
 
Kleinbetragsrechnungen (Angabe von Name und Anschrift, 
Ausstellungsdatum, Menge und Art, Steuersatz) 

  
 

bis 250,00 € brutto 
   
Kleinunternehmer  
Achtung: Wer in der Vergangenheit auf die Kleinunternehmer-
regelung verzichtet hat, ist für fünf Jahre gebunden.  

 22.000,00 € 
 

   
Gewerbesteuer   
   
Gewerbesteuerfreibetrag für natürliche Personen  24.500,00 € 
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VORAUSZAHLUNGEN             
Einkommensteuer   10.   10.   10.   10. 
KSt, KiSt   10.   10.   10.   10. 
             

Lohnsteuer/Kirchensteuer 
für Arbeitnehmer 
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Umsatzsteuer Voranmeld.+ 

Zahlung 
            

a) f. Monatszahler wenn 
Jahressteuerschuld  

      USt im Vorjahr > 7.500 € 
      LSt grundsätzlich 
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b) f. Vierteljahreszahler, 

wenn Jahressteuerschuld 
      USt im Vorjahr < 7.500 € 
      LSt im Vorjahr > 1.000 € 
      und < 4.000 € 

 
 
 

10. 
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c) f. Jahreszahler, wenn 
Jahressteuerschuld  

      USt im Vorjahr < 1.000 €  
      LSt im Vorjahr < 1.000 € 

 
 
 

10. 

 

          

Gewerbe-, Grundsteuer             
Vorauszahlung  15.   15.   15.   15.  
Halbjahreszahler  15.      15.     
Jahreszahler        15.     

 
Aufbewahrungspflichten 

z.B.: Aufzeichnungen, Inventare, Kassenbücher, Bu-
chungsbelege, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen 

 
10 Jahre 

 
 
 
 
 
 
Bitte beachten: Aus der Komplexität und Dynamik von Gesetzgebung und Rechtsprechung ergeben sich zwangsläufig ständig 
Änderungen, so dass für die in der Mandanteninformation enthaltenen Beiträge keine Haftung übernommen werden kann. Die 
Beiträge stellen eine Grundlageninformation für ein gemeinsames Gespräch dar und erheben daher keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Konkrete Beratungsinformationen stimmen wir immer auf Ihre persönlichen Verhältnisse ab. 
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